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Kurzüberblick über das Betriebsverfassungsgesetz

Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) trat am 14.11.1952 in Kraft. Es regelte die
Informations-, Konsultations- und Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats sowie
die vertrauensvolle Zusammenarbeit von Unternehmensleitung und Betriebsrat.

Außerdem war in ihm auch die Unternehmensmitbestimmung im Aufsichtsrat
von Kapitalgesellschaften außerhalb der Montanindustrie geregelt. Die entspre-
chenden Regelungen findet man seit 01.07.2004 im Drittelbeteiligungsgesetz.

Am 19.01.1972 trat dann das novellierte BetrVG in Kraft. Seitdem hat man das
BetrVG immer wieder angepasst und ergänzt. Es wurde 2001 neu gefasst (BGBl. I
S. 2518) und durch Artikel 9 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2424) zu-
letzt geändert.

Das BetrVG regelt die Wahl und die Rechte und Pflichten der Arbeitnehmerver-
treter, z.B. des Betriebsrats. Der Betriebsrat vertritt die Interessen der Arbeitneh-
mer gegenüber dem Arbeitgeber. Er hat insbesondere in sozialen, personellen und
wirtschaftlichen Angelegenheiten Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte. Ar-
beitgeber und Betriebsrat müssen vertrauensvoll und zum Wohl der Arbeitneh-
mer und des Betriebs zusammenarbeiten.

Betriebsratswahl

Wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmer des Betriebs, die am Wahltag das 18. Le-
bensjahr vollendet haben (aktives Wahlrecht). Gewählt werden (passives Wahl-
recht) können alle Wahlberechtigten, die sechs Monate dem Betrieb angehören.
Auch Mitglieder des Wahlvorstands können gewählt werden.

Leiharbeitnehmer nach AÜG haben zwar ein aktives Wahlrecht, jedoch kein pas-
sives.

Besteht der Betrieb weniger als sechs Monate, so können die Arbeitnehmer ge-
wählt werden, die beim Einleiten der Betriebsratswahl im Betrieb beschäftigt und
wählbar sind.

In Betrieben mit mindestens fünf wahlberechtigten Arbeitnehmern, von denen
drei wählbar sind, können Betriebsräte gewählt werden. Der Arbeitgeber hat die
Kosten für die Wahl zu übernehmen.

Der Betriebsrat besteht in Betrieben mit in der Regel

■ fünf bis 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus einer Person,

■ 21 bis 50 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus drei Mitgliedern,

■ 51 wahlberechtigten Arbeitnehmern bis 100 Arbeitnehmern aus fünf Mitglie-
dern,

■ 101 bis 200 Arbeitnehmern aus sieben Mitgliedern,
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■ 201 bis 400 Arbeitnehmern aus neun Mitgliedern,

■ 401 bis 700 Arbeitnehmern aus elf Mitgliedern,

■ 701 bis 1.000 Arbeitnehmern aus 13 Mitgliedern.

■ In Betrieben mit mehr als 1.000 Arbeitnehmern erhöht sich die Anzahl der
Mitglieder um zwei je 500 Arbeitnehmer,

■ in Betrieben mit mehr als 5.000 Arbeitnehmern um zwei Mitglieder je
1.000 Arbeitnehmer und

■ in Betrieben mit mehr als 9.000 Arbeitnehmern um zwei Mitglieder je
3.000 Arbeitnehmer.

Besteht der Betriebsrat aus mehr als drei Personen, muss das Geschlecht, das im
Betrieb in der Minderheit ist, dem Anteil entsprechend im Betriebsrat vertreten
sein. Außerdem soll der Betriebsrat möglichst aus Arbeitnehmern aller Organisa-
tionsbereiche und Beschäftigungsarten bestehen.

Hat ein Unternehmen mehrere Betriebe mit Betriebsräten, ist ein Gesamtbe-
triebsrat zu errichten. Dabei muss nicht in jedem Betrieb ein Betriebsrat vorhan-
den sein.

Gibt es in einem Konzern mehrere Gesamtbetriebsräte, so ist ein Konzernbe-
triebsrat zu bilden.

Die Betriebsratswahl wird von einem Wahlvorstand vorbereitet und durchge-
führt. Er besteht meist aus drei wahlberechtigten Arbeitnehmern.

Gibt es in einem Betrieb noch keinen Betriebsrat, wird der Wahlvorstand in ei-
ner Betriebsversammlung von der Mehrheit der anwesenden Arbeitnehmer ge-
wählt. Wurde zur Betriebsversammlung eingeladen und findet sie nicht statt oder
wird auf ihr kein Wahlvorstand gewählt, so bestellt ihn das Arbeitsgericht auf An-
trag von mindestens drei wahlberechtigten Arbeitnehmern oder einer im Betrieb
vertretenen Gewerkschaft. Gibt es in einem Betrieb eines Unternehmens oder ei-
nes Konzerns keinen Betriebsrat, so kann auch ein bestehender Gesamt- oder
Konzernbetriebsrat den Wahlvorstand bestellen.

Wenn ein Betriebsrat vorhanden ist, bestellt er den Wahlvorstand und dessen
Vorsitzenden vor Ablauf seiner Amtszeit. Bleibt er untätig, wird der Wahlvorstand
auf Antrag von mindestens drei Wahlberechtigten oder einer im Betrieb vertrete-
nen Gewerkschaft vom Arbeitsgericht bestellt. Gibt es einen Gesamt- oder Kon-
zernbetriebsrat, kann auch dieser den Wahlvorstand bestellen.

Die regulären Betriebsratswahlen finden in einem Turnus von vier Jahren in al-
len Betrieben in der Zeit vom 01.03. bis 31.05. statt, die nächsten Wahlen 2014.

Außerhalb des genannten Zeitraums wird gewählt, wenn

■ mit Ablauf von 24 Monaten, vom Tag der Wahl an gerechnet, die Zahl der re-
gelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer um die Hälfte, zumindest aber um 50,
steigt oder sinkt,
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■ die Gesamtzahl der Betriebsratsmitglieder nach Eintreten sämtlicher Ersatz-
mitglieder unter die vorgeschriebene Zahl der Betriebsratsmitglieder sinkt,

■ der Betriebsrat mit der Mehrheit seiner Mitglieder seinen Rücktritt erklärt,

■ die Betriebsratswahl mit Erfolg angefochten wird,

■ der Betriebsrat durch eine gerichtliche Entscheidung aufgelöst wird oder

■ im Betrieb ein Betriebsrat bisher nicht bestanden hat.

Findet außerhalb des vierjährigen Turnus eine Betriebsratswahl statt, werden die
Betriebsratsmitglieder nur für die Restlaufzeit gewählt, d.h., ihre Amtszeit ist ver-
kürzt. Wenn die Amtszeit des Betriebsrats bis zum turnusmäßigen Wahltermin
kein Jahr betragen würde, ist erst bei der übernächsten regelmäßigen Wahl ein
neuer Betriebsrat zu wählen.

Vereinfachtes Wahlverfahren für Kleinbetriebe oder nach 
Vereinbarung

In Kleinbetrieben mit fünf bis 50 Arbeitnehmern wird der Betriebsrat im verein-
fachten Wahlverfahren gewählt. In Betrieben mit 51 bis 100 Arbeitnehmern kön-
nen Wahlvorstand und Arbeitgeber das vereinfachte Wahlverfahren miteinander
vereinbaren.

Besteht im Betrieb noch kein Betriebsrat, wird in der ersten Wahlversammlung
der Wahlvorstand gewählt (vereinfachtes zweistufiges Wahlverfahren), sonst be-
stimmt der amtierende Betriebsrat den Wahlvorstand (vereinfachtes einstufiges
Wahlverfahren). In einer (beim zweistufigen Wahlverfahren zweiten) Wahlver-
sammlung wird dann der Betriebsrat in geheimer und unmittelbarer Wahl ge-
wählt.

Arbeitgeber

Der Arbeitgeber darf die Betriebsratswahl nicht behindern oder seinen Einfluss
geltend machen. Er muss die Daten zur Verfügung stellen, die für das Aufstellen
der Wählerliste nötig sind. Zum Beispiel muss er mitteilen, welche Arbeitnehmer
Leiharbeiter nach AÜG sind.

Nach § 74 Abs. 1 BetrVG sollen sich Arbeitgeber und Betriebsrat mindestens ein-
mal im Monat treffen. Dabei werden strittige Fragen verhandelt und Vorschläge
gemacht, wie Meinungsverschiedenheiten beigelegt werden können.

Der Betriebsrat lädt einmal im Quartal zu einer Betriebsversammlung ein. Dort
muss der Arbeitgeber mindestens einmal im Kalenderjahr über das Personal- und
Sozialwesen und über die wirtschaftliche Lage des Betriebs Bericht erstatten.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Betriebsrat rechtzeitig und umfassend zu un-
terrichten, damit dieser seine Aufgaben durchführen kann. Er hat dem Betriebs-
rat auch über die Beschäftigung von im Betrieb beschäftigten Personen zu berich-
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ten, die nicht in einem Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitgeber stehen (§ 80 Abs. 2
BetrVG), wie z.B. Leiharbeitnehmer.

Laut BetrVG sollen Arbeitgeber und Betriebsrat zum Wohl der Arbeitnehmer und
des Betriebs vertrauensvoll zusammenarbeiten. Dabei sind geltende Tarifverträge
einzuhalten. Maßnahmen des Arbeitskampfs zwischen Arbeitgeber und Betriebs-
rat sind unzulässig.

Beteiligungsrechte des Betriebsrats

Um seine Aufgaben zu erfüllen und seine Rechte durchzusetzen, braucht der Be-
triebsrat nicht zwangsläufig eine starke Rechtsposition. Aber das Wissen um die
rechtliche Situation stärkt seine Sachargumente und seine Verhandlungsposition.
Die verschiedenen Beteiligungsrechte greifen bei fast jeder Aufgabe des Gremi-
ums ineinander. Erst in ihrer Kombination werden sie voll wirksam: So nützt
etwa das erzwingbare Mitbestimmungsrecht nach § 87 BetrVG nichts, wenn die
Interessenvertretung nicht vorher ihren umfassenden Informationsanspruch gel-
tend gemacht hat. Der Betriebsrat sollte daher die infrage kommenden Rechte
kennen und ihre Bedeutung einschätzen können.

Wenn keine vorrangige gesetzliche oder tarifliche Regelung besteht, hat er Mit-
wirkungs- oder Mitbestimmungsrechte in sozialen, personellen und wirtschaftli-
chen Angelegenheiten.

Um seine Aufgaben ordnungsgemäß durchzuführen, kann der Betriebsrat vom
Arbeitgeber verlangen, ihm Sachkundige zur Verfügung zu stellen. Hierbei kann
es sich um einen Arbeitnehmer als sachkundige Auskunftsperson, aber auch um
einen Sachverständigen handeln.

Es wird im Allgemeinen zwischen vier Beteiligungsrechten des Betriebsrats un-
terschieden:

■ Unterrichtung
Das BetrVG verpflichtet in zahlreichen Vorschriften den Arbeitgeber zur In-
formation des Betriebsrats. Das Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit
verpflichtet den Arbeitgeber, den Betriebsrat rechtzeitig und umfassend zu in-
formieren. Durch die rechtzeitige, vollständige und wahrheitsgemäße Infor-
mation werden meistens Konflikte und Missverständnisse vermieden.

■ Anhörung
Bei bestimmten Maßnahmen, wie z.B. der Kündigung eines Arbeitnehmers,
muss der Arbeitgeber den Betriebsrat anhören. Er muss dem Betriebsrat die
Gründe für die Kündigung mitteilen. Eine Kündigung ohne Anhörung des Be-
triebsrats ist unwirksam.

■ Mitwirkung
Mitwirkung bedeutet Beratung und Mitsprache bei der Entscheidung des Ar-
beitgebers. Die Rechtsgültigkeit hängt zwar nicht von der Zustimmung des Be-
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triebsrats ab. Die Maßnahme des Arbeitgebers kann aber ungültig werden,
wenn der Betriebsrat vorher nicht unterrichtet und beteiligt wurde.

■ Mitbestimmung
Die Mitbestimmung ist die stärkste Form der Beteiligung. Eine Maßnahme
des Arbeitgebers, die der Mitbestimmung unterliegt, kann nur mit Zustim-
mung des Betriebsrats getroffen werden.

Die allgemeinen Aufgaben des Betriebsrats sind in § 80 BetrVG geregelt: Der Be-
triebsrat wacht darüber, dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze,
Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsverein-
barungen umgesetzt werden; er beantragt beim Arbeitgeber Maßnahmen, die
dem Betrieb und der Belegschaft dienen, setzt sich für die Gleichstellung von
Frauen und Männern ein, fördert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die
Beschäftigung älterer Arbeitnehmer, die Integration ausländischer Arbeitnehmer.
Er nimmt Anregungen von Arbeitnehmern und der JAV entgegen und verhandelt
dazu mit dem Arbeitgeber. Er kümmert sich um die Eingliederung Schwerbehin-
derter und anderer schutzbedürftiger Personen, sichert die Beschäftigung und
fördert Maßnahmen des Arbeits- und Umweltschutzes. Er bereitet die Wahl der
JAV vor und führt sie durch.

Ausschüsse und Arbeitsgruppen bilden

Wenn der Betriebsrat neun oder mehr Mitglieder hat, muss er einen Betriebsaus-
schuss bilden, der die laufenden Geschäfte des Betriebsrats führt. Mit der Mehr-
heit der Stimmen seiner Mitglieder kann der Betriebsrat dem Ausschuss dann
auch bestimmte Aufgaben – nicht das Schließen von Betriebsvereinbarungen –
übertragen, damit dieser sie selbstständig erledigt.

Hat ein Betriebsrat weniger als neun Mitglieder, kann er die laufenden Geschäfte
auf den Betriebsratsvorsitzenden oder andere Betriebsratsmitglieder übertragen.

In Unternehmen, die über einen Betriebsrat verfügen und mindestens 101, nicht
notwendigerweise wahlberechtigte Arbeitnehmer ständig beschäftigen, ist ein
Wirtschaftsausschuss zu bilden. Seine Aufgabe ist das Beraten in wirtschaftli-
chen Angelegenheiten, d.h. z.B. zu Fragen der wirtschaftlichen und finanziellen
Lage des Unternehmens, zu Rationalisierungsvorhaben und zu Fragen des be-
trieblichen Umweltschutzes.

In Betrieben mit mehr als 100 Arbeitnehmern können für bestimmte Aufgaben
weitere Ausschüsse gebildet sowie einzelne Beteiligungsrechte und Aufgaben an
Arbeitsgruppen übertragen werden. Die Arbeitsgruppen haben dann die Mög-
lichkeit, mit dem Arbeitgeber entsprechende Vereinbarungen zu schließen.
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Freistellen von Betriebsräten

Betriebsräte nehmen ein unentgeltliches Ehrenamt wahr. Ein nicht völlig freige-
stelltes Gremiumsmitglied muss neben der Betriebsratstätigkeit auch seinen Ar-
beitsvertrag erfüllen. Die Erfüllung der Amtspflichten hat Vorrang vor den Pflich-
ten als Arbeitnehmer. Die Arbeitsbefreiung soll gewährleisten, dass das
Betriebsratsmitglied seine Aufgaben ordnungsgemäß und sachdienlich erledigen
kann. Die Zustimmung des Arbeitgebers zur Arbeitsbefreiung ist nicht erforder-
lich. Allerdings muss sich das Gremiumsmitglied vor der Arbeitsbefreiung bei sei-
nem Vorgesetzten abmelden. Es muss mitteilen, an welchem Ort und wie lange es
voraussichtlich die Betriebsratsaufgabe erledigt. Einzelheiten über die Art der Tä-
tigkeit sind nicht preiszugeben, ebenso wenig wie z.B. Namen der betreuten Ar-
beitnehmer. Anschließend hat sich der Interessenvertreter zurückzumelden.

Vernachlässigt das Mitglied seine ihm durch das BetrVG übertragenen Aufgaben,
kann es in besonders schlimmen Fällen sogar aus dem Gremium ausgeschlossen
werden.

Während der Arbeitsbefreiung erhält der Betriebsrat seinen Lohn sowie die Zu-
schläge und Zulagen weiter. In den Fällen, in denen Betriebsratsmitglieder aus be-
triebsbedingten Gründen ihre Betriebsratsarbeit nur außerhalb der Arbeitszeit
leisten können, wie z.B. bei Schichtarbeit, können sie einen Ausgleich durch be-
zahlte Freizeit verlangen.

In Betrieben mit 200 oder mehr Arbeitnehmern sind einige Betriebsratsmitglie-
der mit vollem Lohnausgleich von ihrer Tätigkeit völlig freizustellen. Nachdem er
sich mit dem Arbeitgeber beraten hat, bestimmt der Betriebsrat die freizustellen-
den Mitglieder. Hält der Arbeitgeber die Auswahl für sachlich nicht vertretbar,
kann er die Einigungsstelle anrufen, die dann verbindlich entscheidet.

Ausstattung und Finanzierung des Betriebsrats

Wenn der Betriebsrat seine Aufgaben erfüllt, fallen viele Kosten an. Das reicht von
Portokosten über Ausgaben für Seminare bis hin zu Kosten für Computer und
Faxgerät. Nach § 40 Abs. 1 BetrVG trägt der Arbeitgeber die Kosten der Betriebs-
ratstätigkeit. Außerdem muss er der Interessenvertretung die erforderlichen Sach-
mittel, Büroräume und ggf. Büropersonal zur Verfügung stellen.

Zu den erstattungsfähigen Kosten des Betriebsrats insgesamt zählen vor allem:

■ Kosten für die allgemeine Geschäftsführung

■ Kosten für Rechtsstreitigkeiten

■ Kosten für Berater und Sachverständige

■ Kosten für Berater bei Betriebsänderungen

■ Kosten für erforderliche Schulungsveranstaltungen

■ Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik

■ Kosten für Fachliteratur
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Besondere Schutzrechte für Betriebsratsmitglieder

Betriebsratsmitglieder können nicht versetzt werden, wenn dies zum Verlust des
Mandats oder der Wählbarkeit führen würde. Zudem können sie außer im Falle
der Betriebsstilllegung nicht ordentlich gekündigt werden. Eine außerordentli-
che Kündigung wegen schwerer Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten ist mit
Zustimmung des Betriebsrats zulässig. Stimmt der Betriebsrat nicht zu, kann der
Arbeitgeber die Zustimmung durch das Arbeitsgericht ersetzen lassen.

Verliert ein Betriebsratsmitglied sein Amt oder endet die Amtszeit des Betriebs-
rats, endet der Sonderkündigungsschutz. Dieser wirkt jedoch nach (§ 15 Abs. 1
Satz 2 KSchG), d.h, das Kündigungsverbot gilt auch noch innerhalb eines Jahres
nach dem Ende der Amtszeit des einzelnen Mitglieds oder des gesamten Betriebs-
rats.

Ersatzmitglieder, d.h. Wahlbewerber, die bei der letzten Betriebsratswahl nicht in
den Betriebsrat gewählt wurden, genießen erst den vollen Kündigungsschutz,
wenn sie zeitweilig oder ganz ein verhindertes oder ausgeschiedenes Betriebsrats-
mitglied vertreten. Der nachwirkende Kündigungsschutz setzt mit dem Ende der
Vertretung ein.

Besondere Gremien

Der Gesamtbetriebsrat ist für Fragen zuständig, die das Gesamtunternehmen
oder zumindest mehrere Betriebe betreffen und die nicht durch die einzelnen Be-
triebsräte innerhalb ihrer Betriebe geregelt werden können. Konzernbetriebsräte
behandeln dagegen Angelegenheiten, die den Konzern oder mehrere Konzernun-
ternehmen betreffen und nicht durch die Gesamtbetriebsräte geregelt werden.
Ihre Zuständigkeit erstreckt sich insoweit auch auf Betriebe ohne Betriebsrat.
Auch für Jugendliche und Auszubildende sowie für Schwerbehinderte ist eine
eigene Vertretung vorgesehen.

Einigungsstelle

Um bestimmte Meinungsverschiedenheiten von Arbeitgeber und Betriebsrat bei-
zulegen und um arbeitsgerichtliche Streitigkeiten zu vermeiden, kann im Betrieb
eine Einigungsstelle errichtet werden. Eine gesetzliche Verpflichtung dazu gibt es
nicht.

Betriebsvereinbarungen

Mit Betriebsvereinbarungen werden betriebliche Angelegenheiten durch Verein-
barung zwischen Unternehmensleitung und Betriebsrat geregelt. Die abgeschlos-
senen Betriebsvereinbarungen wirken einheitlich für alle Arbeitnehmer des Be-
triebs.
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Gewerkschaft

Die Gewerkschaften vertreten die Interessen ihrer Mitglieder, vor allem gegen-
über den Arbeitgeberverbänden. Dagegen nehmen die Betriebsräte die Interessen
aller Arbeitnehmer des Betriebs in innerbetrieblichen Angelegenheiten gegenüber
dem Arbeitgeber wahr. An Arbeitskampfmaßnahmen der Gewerkschaften kann
der Betriebsrat als Gremium nicht teilnehmen (vgl. § 74 Abs. 2 BetrVG).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 500
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName <FEFF005B004E00690065006400720069006700650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


